
Teil B
Textliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO)

Ⅰ Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA sind gem. § 1 (5), (6) BauNVO die Nutzungen gem.
§ 4 (2) BauNVO Nr. 2 - der Versorgung des Gebietes dienende Läden,

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stören-
de Handwerksbetriebe,

Nr. 3 - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke

sowie gem. § 4 (3) BauNVO Nr. 3 - Anlagen für Verwaltungen,
Nr. 4 - Gartenbaubetriebe,
Nr. 5 - Tankstellen,

nicht zulässig. Sonstige, nicht störende Gewerbebetriebe sind gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO in
den Allgemeinen Wohngebieten WA allgemein zulässig. Ferienwohnungen sind mit unterge-
ordneter Bedeutung i. S. d. Hauptgebäudenutzung (§ 13a Satz 2, 1. HS. BauNVO) ausschließ-
lich in Wohngebäuden der Allgemeinen Wohngebiete WA 36 und WA 37 gem. § 4 (2) Nr. 1
BauNVO allgemein zulässig. Eine untergeordnete Bedeutung wird angenommen, wenn die
Nettowohnfläche einer Ferienwohnung nicht mehr als 40% der Nettowohnfläche der Haupt-
nutzung beträgt.

2. Gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB wird für das Allgemeine Wohngebiet WA 37 bei Doppelhäusern
die höchstzulässige Zahl an Wohnungen mit 1 WE (Wohneinheit) je Doppelhaushälfte fest-
gesetzt. Im Rahmen der Errichtung von Einzelhäusern ist in Einfamilienhäusern die Integration
einer Einliegerwohnung, in einer zur Hauptwohnnutzung untergeordneten Größenordnung,
zulässig.

3. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen der Allgemeinen Wohngebiete WA sind als
Grünflächen gärtnerisch zu gestalten. Im Bereich der Grundstücksfreiflächen zwischen Haupt-
gebäudefassade und Straßenbegrenzungslinie bzw. Begrenzung der Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung (Vorgartenzone) sind Anpflanzungen von Nadel- und Thujagehölzen
sowie die Anlage von Schotterflächen unzulässig.

Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen

4. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 36, WA 37 und WA 36a - für Gebäude mit Flachdach -
ist im Bereich eines 3. Geschosses die Überbaubarkeit zu zwei Dritteln der Grundfläche des 2.
Geschosses zulässig (Staffelgeschoss). Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen sind hierbei
einzuhalten.

5. Die Geschosshöhe wird im Zusammenhang mit der Höhenentwicklung von Gebäuden mit
max. 3,0 m je Geschoss festgesetzt:

 entspr. - 3,0 m bei Geschossigkeit I
- 6,0 m bei Geschossigkeit II
- 9,0 m bei Geschossigkeit III (Staffelgeschoss).

6. Höhenlage der Gebäude / bauliche Anlagen:
Die Oberfläche des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss "OKFF EG" darf in den Allgemeinen
Wohngebieten WA in ihrer Höhe nicht mehr als ± 0,40 m von dem Bezugspunkt abweichen
(Normalhöhe). Der Bezugspunkt ist der höchste Punkt der gewachsenen Geländeoberfläche
in der Mitte der Hauptgebäudefassade, auf der Seite der dem Baugrundstück als Haupter-
schließung zugeordneten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung. Eine von vorstehen-
der Festsetzung abweichende Höhenlage kann zugelassen werden, wenn der Grundwasser-
stand oder die Höhenlage der Entwässerungsanlage dies erfordern. Doppelhäuser sind in
einheitlicher Höhenlage zusammenzufassen.

Überbaubare Grundstücksfläche

7. Die Baulinien und Baugrenzen dürfen in den Allgemeinen Wohngebieten WA im Bereich
von Dachüberständen, Erkern, Loggien und Balkonen bis zu 0,50 m überschritten werden
(gem. § 23 (2), (3) BauNVO). Ein Hervortreten von Gebäudeteilen w. v., vor das Maß des
Dachüberstandes ist mit Ausnahme von Haustritten, Vordächern und Treppen/Rampen
unzulässig.

8. Im Rahmen der offenen Bauweise sind gem. § 22 (2) Satz 2 BauNVO in den Allgemeinen
Wohngebieten WA bei Einzelhäusern nur Gebäudelängen bis 18 m und bei  Doppelhäu-
sern bis zu 25 m zulässig.

Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen

9. Gemäß § 23 (5) BauNVO sind überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen gem. § 12 (6)
BauNVO im gesamten Plangeltungsbereich nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. Im Bereich des 3 m bzw. 5 m Streifens zwischen Straßenbegrenzungslinie bzw.
Begrenzung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist je Baugrundstück die Anla-
ge von bis zu 2 Stellplätzen sowie die Einordnung eines Stellplatzes für Müllbehälter als Neben-
anlage anzulegen zulässig.

10. Stellplätze, einschließlich ihrer Zufahrten, sind gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB nur mit versicker-
ungsfähiger Oberfläche zulässig.

11. Die Herstellung von PKW-Stellplätzen als Hauptzweck der Grundstücksnutzung in den Allge-
meinen Wohngebieten WA ist unzulässig.

12. Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind in den Allgemeinen Wohngebiete WA, innerhalb
des 3 m - bzw. 5 m - Streifens zwischen Straßenbegrenzungslinie bzw. Begrenzung der Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und dem angrenzenden Baufeld unzulässig,
außerhalb der festgesetzten Flächen für Nebenanlagen in den Allgemeinen Wohngebieten
WA 36, WA 36a und WA 37a nur im Bereich überbaubarer Grundstücksflächen zulässig. 
Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 37
nur im Bereich der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
Die textliche Festsetzung Ziff. 9., Satz 2 bleibt unberührt.

13. Ein Hervortreten von Nebenanlagen sowie von überdachten Stellplätzen oder Garagen vor
die den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandten Fassadenfluchten der Hauptgebäude ist
unzulässig. Fassadenfluchten der Hauptgebäude gelten bei einem Winkel < 90° zu den
öffentlichen Verkehrsflächen als diesen zugewandt.

14. Ausnahmsweise ist in den Allgemeinen Wohngebieten WA 36a, WA 37 und WA 37a im Bereich
der nicht überbaubaren Grundstücksflächen die Errichtung einer Swimmingpoolanlage mit
einer Grundfläche bis zu 20 m² zulässig. Der Inhalt der textl. Festsetzung Ziff. 12., Satz 1 bleibt
unberührt.

15. Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO sind im gesamten Plangeltungsbereich, mit Ausnahme
von Fotovoltaikanlagen zulässig. Anlagen für erneuerbare Energien i. S. § 14 (2) Satz 2
BauNVO als Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen sind ausschließlich im Bereich von Dach-
flächen und Fassaden zulässig. Die Errichtung von Windkraftanlagen i. S. des § 14 (2) Satz 2
BauNVO ist unzulässig.

16. Im Bereich der nicht überbaubaren Grundstückflächen der Allgemeinen Wohngebiete WA,
einschließlich der festgesetzten Flächen für Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, ist gem.
§ 23 (5) BauNVO i. V. m. § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB die Nutzung als Hausgärten zulässig. Die
textliche Festsetzung Ziff. 3. bleibt unberührt.

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen,
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Planzeichenerklärung (PlanzV)

Nutzungsschablone und ihre Bedeutung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete mit Nomenklatur*

* Hinweis: Die Nomenklatur der Baugebiete bezieht sich auf die Ursprungsplanung.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 16 bis 20 BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB UND § 23 BauNVO)

offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baulinie Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit Straßenbegrenzungslinie, öffentlich

Verkehrsberuhigter Bereich

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 (1) Nr.13 BauGB)

unterirdisch unterirdisch; außerhalb Plangeltungsbereich,
informell

Elektrizität (Niederspannung)

Elektrizität (Niederspannung); außerhalb Plangeltungsbereich, informell

Gas (Mitteldruck)

Gas (Mitteldruck); außerhalb Plangeltungsbereich, informell

Trinkwasser

Trinkwasser; außerhalb Plangeltungsbereich, informell

Telekommunikation; außerhalb Plangeltungsbereich, informell

Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Grünflächen; privat

Garten/Grünsaum

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 25 a) und b) BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 a) BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und mit Bindungen für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 (1) Nr. 25 a) und b) BauGB)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)

Bereitstellungsfläche für Hausmüll- und Wertstoffbehälter

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)
Begünstigte: Eigentümer, Versorgungsträger

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (Bezug: Planzeichen nach15.14 PlanZV)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 5. Änderung des Bebauungsplanes
(§ 9 (7) BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Ursprungs-/ Gesamtbebauungsplanes
(§ 9 (7) BauGB)

Bauordnungsrechtliche Planzeichen
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STADT NAUMBURG (SAALE)

BEBAUUNGSPLAN NR. 21 "FLEMMINGER WEG" -
5. ÄNDERUNG, ALS BEBAUUNGSPLAN DER INNEN-
ENTWICKLUNG gem. § 13a (1) Satz 2 Nr. 1 BauGB
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BEBAUUNGSPLAN NR. 21 "FLEMMINGER WEG"

BEBAUUNGSPLAN NR. 21 "FLEMMINGER WEG" - 5. ÄNDERUNG

Teil A

Rechtsgrundlagen der Bebauungsplanung

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728)

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786)

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung vom
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2020 (BGBl.
I S. 1408)

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert
durch Artikel 3 Abs. 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465)

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), vom
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.03.2020 (BGBl.
I S. 440)

- Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) in der Fassung vom 10.12.2010
(GVBl. LSA 2010, S. 569), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.10.2019 (GVBl.
LSA S. 346)

- Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492),
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 372)

- Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10.09.2013 (GVBl. LSA S. 440, 441), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.07.2018
(GVBl. LSA S. 187)

- Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP ST 2010)
vom 16.02.2011, in Kraft seit 12.03.2011 (GVBI. LSA 2011, S. 160)

- Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle, in Kraft seit dem 21.12.2012

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

17. Für die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Garten/Grünsaum", mit der Umgren-
zung von Flächen zum Anpflanzen und mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen gilt:
Entlang der Grenze des Plangeltungsbereiches ist eine dauerhafte lineare Gehölzstruktur zu
etablieren, die der Eingrünung des Plangebietes dient. Dafür ist eine durchgängige, mehr-
zeilige Strauch-Baum-Hecke mit 4 m Breite zu entwickeln, welche in Abhängigkeit von der
Vitalität und Lage den vorhandenen Gehölzbestand integriert. Bei Pflegemaßnahmen sind
vordringlich wegen ihrer Vitalität nicht erhaltenswerte sowie standortfremde Gehölzarten und
Koniferen zu entfernen. Die Neuanpflanzung der Strauch-Baum-Hecke ist mit Laubgehölzen
gemäß Artenliste durchzuführen. Für die weiteren Grünflächenanteile gilt die textliche Fest-
setzung Ziff. 3., Satz 1 entsprechend.

Hinweis:
Weitere standortgerechte heimische Arten, für deren Gedeihen in Naumburg (Saale) in der
jüngeren Vergangenheit gute Ergebnisse bekannt sind, können verwendet werden.

18. Entlang der zukünftigen Grundstücksgrenzen der Allgemeinen Wohngebiete WA sind zwi-
schen den Baugrundstücken durchgängige Hecken aus standortgerechten Gehölzen ge-
mäß Artenliste anzulegen. Pro Grundstück ist mindestens ein Laubbaum schwachwüchsiger,
bzw. kleinkroniger Arten analog der Kategorie III der Artenliste oder ein Obstbaum zu
pflanzen. Vorhandene vitale, standortgerechte Laubbäume sind dabei anzurechnen.

19. Die zu erhaltenden und zu pflanzenden Gehölze sind in ihrer Vitalität dauerhaft zu erhalten
und zu pflegen, abgängige Exemplare sind durch gleichartige gemäß Artenliste zu ersetzen.

Artenliste

Pflanzliste/ Land- Straße Hecken Auffors-
Gehölzarten schaft Parkplätze tung

Grünan-
lagen

Sträucher
Corylus avellana Hasel      x      x
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen      x²      x²      x
Lonicera xylosteum Heckenkirsche      x²      x
Prunus spinosa Schlehdorn      x      x
Ribes uva - crispa Wilde Stachelbeere      x      x
Rhamnus cathartica Purgierkreuzdorn      x      x
Ligustrum vulgare Gem. Liguster      x²
Carpinus betulus Hainbuche      x

Bäume Kategorie I
Acer pseudoplatanus Bergahorn      x      x      x
Aesculus hippocastanum Roßkastanie      x      x1

Fagus sylvatica Rotbuche      x      x      x
Fraxinus excelsior Esche      x      x      x
Quercus robur Stieleiche      x      x      x

Bäume Kategorie II
Acer campestre Feldahorn      x      x      x
Aesculux x carnea Rote Roßkastanie      x
Carpinus betulus Hainbuche      x      x      x      x
Crataegus laevigata Zweigriff. Kreuzdorn      x
Crataegus monogyna Eingriff. Kreuzdorn      x
Juglans regia Walnuß      x

Bäume Kategorie III
Malus sylvestris Holzapfel      x
Prunus avium Wildkirsche      x
Prunus padus Gewöhnl. Trauben-      x      x

Kirsche
Prunus serotina Späte Trauben-      x

kirsche
Pyrus pyraster Holzbirne      x

x1    nicht an Parkplätzen
x²   nicht an Kinderspielplätzen (giftig)

Hinweis:
Bei Hochstämmen sind mind. 3 x verpflanzte Gehölze mit durchgängigem Leittrieb und
Stammumfang von mindestens 12 - 14 cm (gemessen in 1m Höhe) vorzusehen. Obstbäume
sind als verpflanzte Hochstämme zu verwenden. Es sind verpflanzte Heister von 125 - 150 cm
und Sträucher als verpflanzte Gehölze mit mindestens 4 Trieben (vorzugsweise balliert) bzw.
entsprechende Heckenpflanzen zu verwenden.

Ⅱ Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (BauO LSA)

§ 1 Dachform, Dachneigung, Dachgestaltung

Die durch Planeinschrieb festgesetzten Dachformen und Dachneigungen sind verbindlich.
ZD - Zeltdach
FD - Flachdach

Die Dachdeckung der Gebäude mit Zeltdächern ist in Dachsteinen von roter bis dunkelrot-
brauner sowie grau bis anthrazitfarbener Tönung auszuführen. Materialien in schwarzer
Tönung sowie mit Glanzengobe sind unzulässig. Solardächer (Dachhaut) bleiben von vorste-
hender Festsetzung unberührt.

Unterkonstruktionen von Solarenergieanlagen gem. textlicher Festsetzung Ziff. 15. sind so
auszuführen, dass deren Sichtbarkeit von den Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
aus nicht gegeben ist.

§ 2 Fassadengestaltung

Für die Gestaltung der Fassaden sind folgende Materialien zulässig:
Putz, Sichtmauerwerk

Bei Gebäuden in Grenzbebauung (Doppelhäuser) sind die Materialien w. v. hinsichtlich ihrer
Farbgebung aufeinander abzustimmen. Fassadenbegrünungen sind zulässig.

Die Fassadenflächen der Garagen haben in Material und Farbe denen des Hauptbau-
körpers zu entsprechen. Eine Fassadenbegrünung mittels Spanndrähten, Rankgerüsten,
etc. ist zulässig.

Straßenquerschnitt als Prinzipdarstellung für Verkehrsberuhigten Bereich
mit Lage Ver- und Entsorgungsleitungen

Fahrbahn nach
RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, BK 1,0
8cm Verbundpflaster, Betonstein, Farbe grau
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5
20cm Schottertragschicht 0/4533cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2>120MPa-----------------------------------------
65cm Gesamtbefestigung des frostsicheren
Oberbaues auf Planum, Ev2>45MPa

Fahrbahn nach
RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, BK 1,0
4cm AC 11 DN
14cm AC 32 TN
47cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2>120MPa-----------------------------------------
65cm Gesamtbefestigung des frostsicheren
Oberbaues auf Planum, Ev2>45MPa

Quelle: VERMAPLA GmbH, Pelzberg 14, 06242 Braunsbedra/OT Frankleben, Tel.: 034637/50904

Hinweise:

- Im gesamten Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg"
gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Naumburg (Saale) in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

- Im gesamten Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg"
gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Naumburg (Saale) in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

- Für den Fall des Vorkommens von Zauneidechsen muss vor Beginn der Bautätigkeit die Arten-
schutzthematik dahingehend gelöst sein, dass zur Vermeidung von Konflikten mit den Zugriffs-
verboten der §§ 44 ff BNatSchG im Bedarfsfall Maßnahmen zur Sicherung der lokalen Population
ergriffen werden. Der aktuelle Status bzgl. möglicher Vorkommen ist zu geeigneter Jahreszeit zu
erfassen. Ggf. sind Umsetzungs- und/oder Vergrämungsmaßnahmen mit der unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen.

- Für den Bau von Versickerungsanlagen (Rigolen, Schächte usw.) wird auf die Einhaltung des Ar-
beitsblattes DWA-A138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser" vom April 2005 verwiesen. Der dafür erforderliche mittlere höchste Grundwasser-
stand (MHGW) ist beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-
Anhalt (39104 Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 5) einzuholen.

- Östlich unmittelbar an das Plangebiet angrenzend werden Flächen landwirtschaftlich genutzt. Es
wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es bei der Bewirtschaftung der
benachbarten Grünlandfeldblöcke saisonbedingt zu Geruchs-, Lärm- oder Staubemissionen
kommen kann.

- Ein Teil des Plangeltungsbereiches ist als Kampfmittelverdachtsfläche beim Burgenlandkreis
(Gefahrenbehörde) bekannt. Es wird auf die Ausführungen zum Sachverhalt unter Kapitel
5.10 der Begründung verwiesen.

SATZUNG DER STADT NAUMBURG (SAALE) ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 21
"FLEMMINGER WEG" - 5. ÄNDERUNG, ALS BEBAUUNGSPLAN DER INNENENT-
WICKLUNG

Präambel

Aufgrund des § 10 (1) des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. S. 3634), in der zur Zeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch den
Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) vom ... . ... . ....., folgende Satzung über den
Bebauungsplan Nr. 21 "Flemminger Weg" - 5. Änderung als Bebauungsplan der Innenentwicklung,
für das Gebiet des Geltungsbereiches, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) sowie den
nebenstehenden textlichen Festsetzungen (Teil B) erlassen:

Teil A
- Planzeichnung Maßstab 1: 1.000
- Planzeichenerklärung gem. Planzeichenverordnung (PlanZV)

Teil B 
- Textliche Festsetzungen I und II
- Rechtsgrundlagen

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Stadt Naumburg Saale zur
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg" - 5. Änderung, als Bebauungsplan
der Innenentwicklung, der Stadt Naumburg (Saale) vom 11.03.2020. Die ortsübliche Bekannt-
machung des Aufstellungsbeschlusses ist mit Abdruck im Amtsblatt "Naumburger Stadtan-
zeiger" Nr. 15/2020 am 24.07.2020 erfolgt.

Naumburg (Saale), den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeister

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:

Büro für Stadtplanung GbR Dr. Ing. W. Schwerdt
Humperdinckstraße 16
06844 Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planverfasser

3. Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) hat am 08.07.2020 dem Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg" - 5. Änderung, als Bebauungsplan der Innenentwicklung,
und der dazugehörigen Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2)
BauGB i. V. m. § 4 (2) BauGB beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung des Auslegungs-
beschlusses ist im Amtsblatt "Naumburger Stadtanzeiger" Nr. 15/2020 am 24.07.2020 erfolgt.

Naumburg (Saale), den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeister

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg" - 5. Änderung, als Bebauungsplan
der Innenentwicklung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Fest-
setzungen (Teil B) sowie Begründung, hat in der Zeit vom 03.08.2020 bis zum 04.09.2020
während der Dienstzeiten gem. § 3 (2) BauGB i. V. m. § 4 (2) BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist
von jedermann vorgebracht werden können, mit Abdruck im Amtsblatt "Naumburger Stadt-
anzeiger" Nr. 15/2020 am 24.07.2020 ortsüblich bekanntgemacht worden.

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden sind mit
Schreiben vom 30.07.2020 von der öffentlichen Auslegung unterrichtet und zur Abgabe einer
Stellungnahme  aufgefordert worden.

Naumburg (Saale), den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeister

5. Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) hat die vorgebrachten Stellungnahmen gem.
§ 1 (7) BauGB der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ... . ... . ...... geprüft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Naumburg (Saale), den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeister

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg" - 5. Änderung, als Bebauungsplan
der Innenentwicklung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Fest-
setzungen (Teil B), wurde am ... . ... . ..... vom Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) als
Satzung (§ 10 (1) BauGB) beschlossen.
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom
... . ... . ...... gebilligt.

Naumburg (Saale), den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeister

7. Die Bebauungsplansatzung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg" - 5. Änderung, als
Bebauungsplan der Innenentwicklung, beschlossen durch den Gemeinderat der Stadt
Naumburg (Saale) am  ... . ... . ......, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den
textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Naumburg (Saale), den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeister

§ 3 Anforderungen an die Farbgebung von Fassaden

(1) Für die Farbgestaltung der Fassaden von Hauptgebäuden im räumlichen Geltungsbereich
der 5. Änderung des Bebauungsplanes sind die Fassaden wie folgt farblich zu gestalten:

Folgende Farbtöne definieren das zulässige Farbspektrum der Fassade im Grundton "Grau":

Quelle: https://ncscolour.com/de/design/digital-arbeiten-mit-ncs/faerbung-auf-ein-neues-niveau/

Folgende Farbtöne definieren das zulässige Farbspektrum der Fassade im Grundton "Blau":

Quelle: https://ncscolour.com/de/design/digital-arbeiten-mit-ncs/faerbung-auf-ein-neues-niveau/

Folgende Farbtöne definieren das zulässige Farbspektrum der Fassade im Grundton "Beige":

Quelle: https://ncscolour.com/de/design/digital-arbeiten-mit-ncs/faerbung-auf-ein-neues-niveau/

Folgende Farbtöne definieren das zulässige Farbspektrum der Fassade in den Grundtönen
"Grün":

Quelle: https://ncscolour.com/de/design/digital-arbeiten-mit-ncs/faerbung-auf-ein-neues-niveau/

Hinweis:
Verbindlich für den Vollzug des Bebauungsplanes sind allein die NCS- bzw. RGB-Farbtöne
vorstehender Tabellen.

§ 4 Standplätze für Müllbehälter

Die Standplätze für Müllbehälter sowie Wertstoffcontainer sind durch Bepflanzung (Rankge-
rüste), Verkleidung oder durch bauliche Maßnahmen gegen Einsicht abzuschirmen.

§ 5 Einfriedungen und Gestaltung der unbebauten Flächen

Für Einfriedungen, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, sind Hecken gem. Artenliste
zu pflanzen. Eine Kombination mit Maschendraht- oder weitmaschigen Stabmattenzäunen in
den Farbtönen grau, grün oder braun ist zulässig. Die Einfriedung hat einen 0,5 m - Abstand
zum Straßenbord zu halten. Die Gesamthöhe der Einfriedungen wird auf 1,20 m beschränkt.
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8. Die Stelle, bei der der Plan und die dazugehörige Begründung gem. § 10a (1) BauGB auf
Dauer von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
ist mit Abdruck im Amtsblatt "Naumburger Stadtanzeiger" Nr. .../.... am ... . ... . ..... gem. § 10 (3)
BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden. Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit
Begründung ist gem. § 10 a (2) BauGB auf Dauer auch für jedermann auf der Internetseite
der Stadt Naumburg (Saale) einsehbar.
In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 214 BauGB i. V. m. § 215 BauGB erfolgt.
Die Satzung ist am  ... . ... . ..... in Kraft getreten.

Naumburg (Saale), den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeister

9. Innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sind Mängel
der Abwägung oder die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustande-
kommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Naumburg (Saale), den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeister
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